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Naja, man kann es drehen und wenden wie man es will. Auch Behörden machen mal Fehler, nur
müssen sie es aber nicht ausbaden und dafür haften. So hatte ich mal vom Finanzamt eine
überhöhte Steuerrückzahlung aufs Konto überwiesen bekommen. Prompt musste ich einige
Wochen später ein paar hundert Ocken an das Finanzamt wieder zurückbezahlen. 8_o_)Image not found or type unknown
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